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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Druck-
minderungseinrichtung 1 für einen Kochtopf 30, insbeson-
dere Hybrid-Schnellkochtopf, umfassend zumindest einen
Deckel 8 mit einem Sicherheitsventil 6 oder Überdruckven-
til. Um die Speisen nach den Garprozess in einem Koch-
topf 30 frisch zu halten, ist erfindungsgemäß vorgesehen,
dass bei einem herkömmlichen Kochtopf beziehungsweise
Hybrid-Schnellkochtopf ein Vakuum erzeugt wird, wobei ein
Anschlusselement auf das Sicherheits- 6 oder Überdruck-
ventil abdichtend aufsetzbar und zum Anschluss eines Va-
kuum erzeugenden Gerätes vorgesehen ist und der Deckel
8, 31 zumindest ein Abdichtungselement aufweist, welches
für Überdruck und/oder Unterdruck vorgesehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Druckminderungs-
einrichtung für einen Kochtopf, insbesondere Hybrid-
Schnellkochtopf, umfassend zumindest einen Deckel
mit einem Sicherheitsventil oder Überdruckventil, wo-
bei ein Anschlusselement auf das Sicherheits- oder
Überdruckventil abdichtend aufsetzbar und zum An-
schluss eines Vakuum erzeugenden Gerätes vorge-
sehen ist und der Deckel zumindest ein Dichtungs-
element aufweist, welches zur Abdichtung von Über-
druck und/oder Unterdruck vorgesehen ist.

[0002] Kochtöpfe werden in der Regel mit einem
Deckel ausgeliefert, der zum Verschließen verwen-
det wird. Soweit es sich um einen einfachen Koch-
topf handelt ist dieser Deckel jederzeit abnehmbar
und erfüllt darüber hinaus keine besondere Funktion.
Hybrid-Schnellkochtöpfe sind demgegenüber mit ei-
nem Deckel und einem Überdruckbeziehungsweise
Sicherheitsventil ausgestattet, wobei der Deckel auf
dem Schnellkochtopf mithilfe geeigneter Mittel gehal-
ten wird. In der Regel werden hierbei Verriegelungs-
mittel verwendet, welche den Deckel und einen vor-
handenen Rand des Schnellkochtopfes umgreifen,
sodass ein sicherer Halt gewährleistet ist.

[0003] Aus der europäischen Patentschrift
EP 1 416 837 B1 ist beispielsweise ein Deckel für ei-
nen Schnellkochtopf bekannt, welcher über U-förmig
gebogene Haltekrallen am Schüttrand eines norma-
len Topfes verriegelt werden kann.

[0004] Diese Maßnahme ist deshalb erforderlich,
weil Schnellkochtöpfe nach dem Prinzip der Siede-
punkterhöhung arbeiten, sodass einerseits erforder-
lich ist, dass der Deckel fest mit dem Kochtopf ver-
bunden ist und andererseits ein Überdruckventil vor-
handen ist, über welches der Arbeitsdruck eingestellt
werden kann. Neben dem Überdruckventil könnte
zusätzlich ein Sicherheitsventil oder eine Kombina-
tion aus Sicherheits- und Überdruckventil vorgese-
hen werden, damit die gewünschte Druckregulierung
erfolgen kann und für den Fall einer unerwünsch-
ten Druckerhöhung während des Garvorgangs ei-
ne selbsttätige Druckminderung erfolgt. Die Schnell-
kochtöpfe sind hierbei als Druckbehälter ausgebildet
und müssen entsprechende Sicherheitsstandards er-
füllen.

[0005] Schnellkochtöpfe oder Dampfgarvorrichtun-
gen allgemeiner Art setzen den Dampf bei einem
erhöhten Druck zum Garen der Speisen ein. Die
Verwendung von Dampf als Wärmeübertragungs-
medium ist bekannt. Beispielsweise können solche
Dampfgarvorrichtungen den Dampf bei Atmosphä-
rendruck wie in der US 4 011 805 A mit Wärme-
übertragung durch Konvektion einsetzen. Aus der
US 4 173 215 A ist Dampf als Wärmeübertragungs-
medium bei Atmosphärendruck auch mit Wärme-

übertragung durch erzwungene Konvektion bekannt.
Bei dieser letztgenannten Anordnung wird Wasser in
den Boden einer Dampfkammer eingeleitet, und eine
Wärmequelle außerhalb dieser Kammer erhitzt die-
ses Wasser, um Dampf zu erzeugen. Die Kammer
ist belüftet, um den Druck innerhalb des Gargefäßes
auf annähernd Atmosphärendruck zu halten. Derarti-
ge Dampfgarvorrichtungen können wie in den allge-
mein bekannten Schnellkochtopf den Dampf bei ei-
nem erhöhten Druck einsetzen.

[0006] Darüber hinaus besteht ein Problem darin,
dass nach dem Zubereiten der Speisen diese für ei-
nen längeren Zeitpunkt frisch gehalten werden sollen.

[0007] Aus der DE 10 2008 009 247 A1 ist ein Deckel
für Speisenbehälter bekannt, wobei der Deckel mit ei-
nem umlaufenden elastischen Dichtungselement und
einem Strömungskanal versehen ist, um den Innen-
raum des Speisebehälters abzudichten und einen
Überdruck im Speisebehälter erzeugen zu können.
Eine Druckregulierung im Innenraum des Speisebe-
hälters erfolgt über ein kombiniertes Absperr- und
Überdruckventil.

[0008] Aus der WO 2014/047360 A1 ist ein Kochtopf
bekannt, welcher einen Deckel mit einem ringförmi-
gen Abdichtungselement aufweist. Das Abdichtungs-
element besitzt hierbei einen u-förmigen Querschnitt
und wird in einer Nut und am Rand des Deckels ein-
gesetzt. Mit den bekannten Ausführungen kann je-
doch keine Druckminderung innerhalb des Kochtop-
fes vorgenommen werden.

[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde eine Einrichtung zu schaffen, die
bei einem herkömmlichen Kochtopf beziehungswei-
se Hybrid-Schnellkochtopf die Herstellung eines Va-
kuums ermöglicht, um die Speisen in einem Kochtopf
frisch zu halten.

[0010] Die Aufgabenstellung wird mit einem Druck-
minderventil mit den Merkmalen des Oberbegriffs
des Patentanspruchs 1 dadurch gelöst, dass das
Anschlusselement aus einer glockenförmigen Ver-
schlusskappe besteht und unmittelbar auf das Si-
cherheits- oder Überdruckventil aufsetzbar ist. Wei-
tere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung erge-
ben sich aus den Unteransprüchen.

[0011] Das erfindungsgemäße Anschlusselement
kann auf jeden Schnellkochtopf mit Sicherheitsven-
til oder Überdruckventil aufgesetzt werden, und zwar
so, dass das Sicherheitsventil umschlossen wird.
Mit einem Dichtungselement wird das Anschluss-
element gegenüber dem Deckel abgedichtet, so-
dass der Zwischenraum zwischen Anschlusselement
und Deckel sowie über das Sicherheitsventil der
Garraum des Schnellkochtopfes vakuumiert werden
kann. Die Ausgestaltung des Dichtungselementes er-
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folgt in derart, dass eine Abdichtung von Überdruck
aber gegebenenfalls auch von Unterdruck folgt. So-
mit besteht die Möglichkeit, nach Beendigung des
Garprozesses den gleichen Kochtopf zum Aufbewah-
ren der Speisen zu verwenden, wobei mithilfe des An-
schlusselementes innerhalb des Kochtopfes ein Va-
kuum hergestellt werden kann, sodass die Speisen
über einen längeren Zeitraum ohne Verlust des Aro-
mas und der Vitamine aufbewahrt werden können.

[0012] Der besondere Vorteil besteht darin, dass
ein herkömmlicher Topf verwendet werden kann,
der mit einem speziellen Deckel verschlossen wird,
wobei der Deckel die Umwandlung eines normalen
Kochtopfes zu einem Hybrid-Schnellkochtopf ermög-
licht. Wesentlicher Bestandteil des Deckels ist hier-
bei ein Sicherheits- oder Überdruckventil, damit bei
Überschreiten eines voreingestellten Dampfdruckes
der Dampf über das Ventil entweichen kann. Die
Druckminderungseinrichtungen kann hierbei mithilfe
des Anschlusselementes auf nahezu jeden Deckel
eines Hybrid-Schnellkochtopfes aufgesetzt werden,
soweit ein Sicherheits- beziehungsweise Überdruck-
ventil vorhanden ist. Über das Sicherheits- bezie-
hungsweise Überdruckventil wird mithilfe eines Va-
kuumgerätes die Luft aus dem Topf abgesaugt, so-
dass nach Beendigung des Garprozesses die zube-
reitenden Speisen nach deren Abkühlung über ei-
nen längeren Zeitraum aufbewahrt werden können.
Zu diesem Zweck ist es erforderlich, dass der De-
ckel mit einem Abdichtungselement versehen ist, um
beispielsweise den Garprozess unter Überdruck vor-
zunehmen. Ein separates oder modifiziertes Abdich-
tungselement wird hierbei zur Erzeugung des Unter-
druckes verwendet.

[0013] Das Anschlusselement besteht aus einer
Verschlusskappe, einem Rückschlagventil, einem
Wrasenknopf und einem Verschlusszylinder. Die
Verschlusskappe wird unmittelbar auf das Sicher-
heitsventil beziehungsweise Überdruckventil ge-
stülpt, wobei die Verschlusskappe zur Aufnahme des
Rückschlagventils vorgesehen ist, damit nach Er-
reichen des gewünschten Vakuums die Luft nicht
erneut in den Schnellkochtopf gelangen kann. Der
Verschlusszylinder dient hierbei zum Anschluss bei-
spielsweise einer Vakuumpumpe und ist mit der Ver-
schlusskappe zu einer Einheit verschraubt, die inner-
halb des Wrasenknopfes axial beweglich federvorge-
spannt ist.

[0014] Damit die Verschlusskappe auf das Sicher-
heitsventil beziehungsweise Überdruckventil aufge-
setzt werden kann ist dieses in Richtung auf den De-
ckel glockenförmig ausgebildet und weist eine um-
laufende elastische Dichtung auf, welche unmittelbar
auf dem Deckel des Kochtopfes zu liegen kommt.
Soweit die Vakuumpumpe zum Einsatz kommt wird
somit über das Rückschlagventil zunächst die Luft
zwischen der Verschlusskappe und dem Deckel und

die Luft aus dem Schnellkochtopf abgesaugt. Hier-
bei wird die Verschlusskappe durch das entstehen-
de Vakuum fest auf den Deckel gepresst, sodass
eine anderweitige Befestigung der Verschlusskap-
pe gegenüber dem Deckel nicht erforderlich ist. Erst
wenn durch Erwärmen der Speisen ein Überdruck im
Schnellkochtopf entsteht beziehungsweise Luft über
ein zweites Ventil in den Innenraum des Schnellkoch-
topfes zugeführt wird, kann die Verschlusskappe mit
Wrasenknopf wieder abgenommen werden.

[0015] Das für die Verschlusskappe vorgesehene
Dichtelement ist hierbei mit einem Grundkörper in ei-
ner Ausnehmung der Verschlusskappe fest verankert
und besitzt eine vom Grundkörper hervorstehende
Dichtlippe, welche auf der Außenseite des Deckels
zu liegen kommt.

[0016] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass das Anschlusselement einen zy-
lindrischen Endabschnitt aufweist, welcher in einer
Stufenbohrung das Rückschlagventil enthält, wobei
die Bohrung endseitig mit einem Gewinde versehen
ist, in welches der Verschlusszylinder eingeschraubt
werden kann. Der Verschlusszylinder und die Ver-
schlusskappe bilden somit eine zweiteilige aber fest
miteinander verbundenen Einheit, die innerhalb des
Wrasenknopfes axial beweglich gelagert ist, wobei
mithilfe einer Druckfeder eine Abstützung gegenüber
dem Wrasenknopf erfolgt.

[0017] Das Rückschlagventil besteht vorzugsweise
aus einem Kugel-Rückschlagventil, welches in einer
Stufenbohrung der Verschlusskappe aufgenommen
ist. Oberhalb des Kugel-Rückschlagventils ist der
Verschlusszylinder eingeschraubt, sodass einerseits
die Beweglichkeit der Kugel begrenzt ist und ande-
rerseits ein direkter Absaugkanal von der Verschluss-
kappe ausgehend bis zum oberen Ansatz für eine
Vakuumpumpe vorhanden ist. Hierbei ist zwischen
dem oberen Endabschnitt und dem Verschlusszylin-
der zusätzlich ein Dichtelement angeordnet, um den
Absaugkanal gegenüber der Atmosphäre abzudich-
ten.

[0018] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass zwischen Endabschnitt und Wra-
senknopf ein Freiraum ausgebildet ist, in welchem
ein Federelement einliegt, welches sich gegenüber
dem Wrasenknopf abstützt, sodass der Verschluss-
zylinder und die Verschlusskappe im Wrasenknopf
federnd auf und ab bewegbar sind.

[0019] Der Verschlusszylinder weist ferner eine Boh-
rung auf, welche von der Bohrung des Endabschnit-
tes ausgehend bis zum freiliegenden Ende des Ver-
schlusszylinders reicht und als Anschluss für eine Va-
kuumpumpe dient. Der Wrasenknopf selbst ist kegel-
stumpfförmig ausgebildet und im unteren zum De-
ckel ausgerichteten Abschnitt ebenfalls glockenför-
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mig geformt, sodass die Verschlusskappe überdeckt
wird und der Wrasenknopf zur Anlage an den Deckel
gelangt, um die Druckminderungseinrichtung gegen-
über dem Deckel abzustützen, wenn die Verschluss-
kappe auf den Deckel mit der elastischen Dichtung
aufliegt. Der Wrasenknopf begrenzt hierbei die Be-
weglichkeit der Verschlusskappe in Axialrichtung und
ermöglicht auf diese Weise, dass beim Erzeugen des
Vakuums die Dichtung, insbesondere die Dichtlippe
fest auf den Deckel des Schnellkochtopfes gepresst
wird.

[0020] Die Herstellung des notwendigen Deckels
kann hierbei beispielsweise aus Metall, insbesondere
Edelstahl erfolgen, aber ebenso besteht die Möglich-
keit einen Deckel aus Kunststoff zu verwenden, der
beispielsweise zumindest teilweise durchsichtig sein
kann. Beide Arten von Deckeln müssen hierbei mit
einem Sicherheits- beziehungsweise Überdruckven-
til ausgestattet sein, damit die Druckminderungsein-
richtung mit dem Anschlusselement aufgesetzt wer-
den kann. In der Regel reicht hierbei ein Deckel, der
sowohl zum Garen der Speisen verwendet wird oder
ebenso zur Aufbewahrung der Speisen unter Vaku-
um. Alternativ besteht die Möglichkeit, dass ein spezi-
eller Deckel mit Haltemitteln nur zum Garen verwen-
det wird und ein anderer Deckel nur zur Herstellung
des Vakuums, sodass auch der Einsatz bei normalen
Kochtöpfen möglich ist. Beide Deckel müssen aber
ein Sicherheits- oder Überdruckventil aufweisen.

[0021] Soweit der Deckel aus Kunststoff besteht,
kann dieser über ringförmige und/oder radikale Rip-
pen verstärkt sein, damit eine ausreichende Stabilität
gewährleistet ist.

[0022] Wenn der Deckel sowohl zum Garen als auch
zum Aufbewahren der Speisen verwendet wird, muss
das vorgesehene Dichtungselement sowohl für Über-
druck als auch für Unterdruck einsetzbar sein. Soweit
ein einzelner Deckel nur zum Aufbewahren der Spei-
sen verwendet wird, reicht es aus, wenn die Dichtung
dieses Deckels eine Abdichtung bei Unterdruck vor-
nimmt. Die Dichtung selbst kann einteilig ausgeführt
sein, aber ebenso besteht die Möglichkeit, dass zwei
getrennte Dichtungen für jeden Deckel vorgesehen
sind, wobei die eine für den Überdruck und die ande-
re für den Unterdruck verwendet wird.

[0023] In besonderer Ausgestaltung der Erfindung
ist vorgesehen, dass die Dichtung zumindest eine
Dichtlippe aufweist, welche unter Vakuum an der In-
nenwandung des Topfes anliegt. Alternativ besteht
die Möglichkeit, dass die Dichtung zumindest eine
weitere Dichtlippe aufweist, welche unter Vakuum an
dem Deckel anliegt. Eine solche Dichtung ermöglicht
somit eine Abdichtung bei Über- und Unterdruck.

[0024] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass die Dichtung des Deckels in ei-

ner randseitigen Kehlnut aufgenommen ist und mit
einer Dichtlippe an der Topfinnenwand anliegt, und/
oder dass die Dichtung des Deckels in einer Ausspa-
rung eines Kunststoffdeckels einliegt und mit einer
Dichtlippe an der Topfinnenwand anliegt. Diese ers-
te Dichtlippe, welche eine Abdichtung gegenüber der
Topfinnenwand ermöglicht ist hierbei für die Erzeu-
gung des Vakuums vorgesehen.

[0025] Soweit die im Deckel befindliche Dichtung
keinen ausreichenden Formschluss mit dem Deckel
bildet, besteht darüber hinaus die Möglichkeit, dass
der Teil der Dichtung, welcher in der Kehlnut oder
Aussparung des Deckels einliegt, eine Dichtlippe ge-
genüber dem Deckel aufweist oder durch eine ge-
schlitzte Ausführung eine zusätzliche Dichtfläche ge-
genüber dem Deckel besitzt. Diese besondere Form
der Dichtung besitzt somit eine zweite Dichtlippe oder
Dichtfläche, die in Kontakt mit dem Deckel tritt, so-
dass eine verbesserte Abdichtung des Kochtopfes
und des Deckels möglich ist.

[0026] Alternativ besteht die Möglichkeit, dass die
Dichtung ein einstückig angeformtes Dichtungsband
aufweist, welches an der Topfinnenwand anliegt und
den Topf gegenüber Druck abdichtet.

[0027] Der besondere Vorteil der vorliegenden Er-
findung besteht darin, dass mithilfe der Druckminde-
rungseinrichtung ein herkömmlicher Kochtopf bezie-
hungsweise Schnellkochtopf sowohl zum Garen von
Speisen eingesetzt werden kann und darüber hinaus
die fertig zubereiteten Speisen nach dem Abkühlen
unter Vakuum gelagert werden können. Zu diesem
Zweck besteht die Möglichkeit mithilfe einer Vakuum-
pumpe nach dem Garprozess ein Vakuum innerhalb
des Kochtopfes beziehungsweise Schnellkochtopfes
zu erzeugen. Soweit die Speisen in herkömmlicher
Weise mit entsprechendem Überdruck im Schnell-
kochtopf gegart werden, kann nach Abkühlung eine
Vakuumierung erfolgen, um den Zeitraum der Lage-
rung zu verlängern.

[0028] Die Druckminderungseinrichtung ist hierbei
in derart aufgebaut, dass sie auf jedes herkömm-
liche Sicherheitsventil beziehungsweise Überdruck-
ventil aufgesetzt, das heißt aufgestülpt werden kann
und über den vorhandenen Kanal des Überdruck-
oder Sicherheitsventils eine Absaugung der in dem
Schnellkochtopf enthaltenen Luft möglich ist. Zum
Öffnen des Schnellkochtopfes kann dieser durch Er-
hitzen das vorhandene Vakuum kompensieren oder
über ein zweites Ventil kann Luft in den Innenraum
des Schnellkochtopfes eingeleitet werden. Alterna-
tiv reicht eine Bewegung des Überdruckbeziehungs-
weise Sicherheitsventil zur Belüftung aus, dies kann
durch Ziehen an der Ventildichtung erfolgen.

[0029] Die Erfindung wird im Weiteren anhand der
Figuren nochmals erläutert.
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[0030] Es zeigt

Fig. 1 in einer geschnittenen Ansicht eine Druck-
minderungseinrichtung,

Fig. 2 in einer geschnittenen Teilansicht einen
Metalldeckel mit Dichtung und

Fig. 3 in einer geschnittenen Teilansicht eine
weitere Ausführungsform einer Dichtung für ei-
nen Kunststoffdeckel.

[0031] Fig. 1 zeigt eine Druckminderungseinrich-
tung 1 in einer geschnittenen Seitenansicht. Die
Druckminderungseinrichtung 1 besteht aus einer
Verschlusskappe 2, einem Rückschlagventil 3, einem
Wrasenknopf 4 und einem Verschlusszylinder 5. Die
Druckminderungseinrichtung 1 ist zum Aufsetzen auf
ein vorhandenes Sicherheits- 6 oder Überdruckven-
til vorgesehen, welches in einer zylindrischen Anfor-
mung 7 eines Deckels 8 aufgenommen ist. Der De-
ckel 8 kann hierbei aus Metall oder Kunststoff be-
stehen. Auf das Sicherheits- 6 und Überdruckven-
til und die Anformung 7 wird die Druckminderungs-
einrichtung 1 aufgesetzt, sodass ein Dichtungsele-
ment 9 der Verschlusskappe 2 mit Ihrer Dichtlippe
10 unmittelbar auf dem Deckel 8 zu liegen kommt.
Das Dichtungselement 9 mit einem Grundkörper 11
und der angeformten Dichtlippe 10 ist in einer Aus-
nehmung 12 der Verschlusskappe 2 aufgenommen
und verankert. Zum Erzeugen eines Vakuums unter-
halb des Deckels 8 wird die Verschlusskappe 2 ma-
nuell nach unten gedrückt, sodass die Dichtlippe 10
in Kontakt mit dem Deckel 8 gelangt. Die Verschluss-
kappe 2 ist zu diesem Zweck im unteren Bereich in
Richtung auf den Deckel 8 glockenförmig ausgebil-
det und geht im oberen Bereich in einen zylindrischen
Endabschnitt 13 über. Der Endabschnitt 13 ist ein-
stückig mit der Verschlusskappe 2 verbunden und
weist eine Stufenbohrung 14 auf, die einerseits ober-
halb des Sicherheits- 6 und Überdruckventils mün-
det und in einem erweiterten Stufenbohrungsbereich
15 das Rückschlagventil 3 aufnimmt. Oberhalb des
Rückschlagventils 3 ist eine Gewindebohrung 16 vor-
handen, in welche der Verschlusszylinder 5 einge-
schraubt ist. Zwischen Verschlusszylinder 5 und dem
Endabschnitt 13 ist eine Dichtung 17 angeordnet, um
einen Lufteintritt beim Absaugen zu verhindern. Die
Stufenbohrung 14 der Verschlusskappe 2 ist durch
eine weitere Bohrung 18 des Verschlusszylinders 5
bis zum nach außen vorstehenden Ende geführt. Das
Ende ist abgeschrägt ausgeführt und dient zum An-
schluss beispielsweise einer Vakuumpumpe. Mithil-
fe der Vakuumpumpe kann die Luft aus der Boh-
rung 18, der Stufenbohrung 14 und damit aus dem
Innenraum 19 der glockenförmigen Verschlusskap-
pe 2 sowie über das Sicherheits- 6 beziehungsweise
Überdruckventil 6 aus dem Innenraum des nicht dar-
gestellten Kochtopfes abgesaugt werden. Durch die
Herstellung des Vakuums wird die Verschlusskappe
2 zusammen mit dem Verschlusszylinder 5 an den
Deckel 8 gepresst, wobei über das Rückschlagven-

til 3 mit Dichtung 20 ein erneuter Lufteintritt verhin-
dert wird. Eine Belüftung des Schnellkochtopf kann
nur über ein weiteres Ventil, welches manuell geöff-
net werden kann erfolgen oder aber wenn beispiels-
weise die vorhandene Speise im Schnellkochtopf er-
wärmt wird, sodass ein Überdruck entsteht. Sobald
der Unterdruck aufgehoben ist, kann die Druckmin-
derungseinrichtung 1 von dem Sicherheits- 6 bezie-
hungsweise Überdruckventil entfernt werden.

[0032] Damit die Verschlusskappe 2 und der Ver-
schlusszylinder 5 innerhalb des Wrasenknopfes 4
axial beweglich sind, ist der Wrasenknopf mit dem
unteren dem Deckel 8 zugeordneten Ende ebenfalls
glockenförmig ausgebildet, wobei durch eine koni-
sche Wandung 21 die Glockenform erreicht wird. So-
bald die konische Wandung 21 auf dem Deckel 8 zu
liegen kommt stützt sich der Wrasenkopf 4 gegen-
über dem Deckel 8 ab und die Verschlusskappe 2 mit
Verschlusszylinder 5 als Baueinheit kann sich in ei-
ner Bohrung 22 des Verschlusszylinders 5 axial be-
wegen, wobei eine Federvorspannung durch eine Fe-
der 3 erzielt wird, welche in einem Freiraum 24 an-
geordnet ist und sich gegenüber dem Wrasenknopf
4 abstützt.

[0033] Durch das Vakuum wird die Verschlusskap-
pe 2 zusammen mit dem Verschlusszylinder 5 gegen
den Deckel 8 gepresst und durch das Rückschlag-
ventil 3 sichergestellt, dass keine Luft in das Inne-
re des Schnellkochtopfes gelangt. Soweit eine Luft-
zufuhr über ein weiteres Ventil erfolgt, lässt sich die
Verschlusskappe 2 mit Verschlusszylinder 5 von dem
Deckel 8 abheben und manuell entfernen.

[0034] Fig. 2 zeigt in einer geschnittenen Teilansicht
einen auf einen Kochtopf 30 aufgesetzten Deckel 31.
Der Deckel 31 wird hierbei durch eine Haltevorrich-
tung 32 mit dem Rand 33 des Kochtopfes 30 ver-
bunden. Die Haltevorrichtung 32 ist Bestandteil einer
Verriegelungseinheit, welche auf dem Deckel 31 auf-
gesetzt werden kann und zum Verbinden von Koch-
topf 30 und Deckel 31 vorgesehen ist, damit ein Gar-
prozess unter Druck im Kochtopf 30 erfolgen kann.
Der Deckel 31 ist randseitig an den Außendurchmes-
ser des Kochtopfes 30 angepasst und weist durch
eine abgerundete Formgebung eine Kehlnut 34 auf.
In der Kehlnut 34 liegt ein Dichtungselement 35 ein,
und zwar umlaufend über den gesamten Deckelrand.
Das Dichtungselement 35 besteht aus einem wuls-
tigen Dichtungskörper 36, an dem eine erste wuls-
tige Dichtlippe 37 angeformt ist. Die Dichtlippe 37
ist hierbei so ausgelegt, dass sie an der Innenseite
38 des Kochtopfes 30 anliegt und während des Gar-
prozesses eine Abdichtung ermöglicht, sodass ein
Überdruck in dem Kochtopf 30 entsteht. Diese Anfor-
mung kann jedoch nicht für einen Unterdruck verwen-
det werden, weil in einem solchen Fall sich die An-
formung von der Innenseite 38 abheben würde. Aus
diesem Grunde weist das Dichtungselement 35 eine
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Dichtlippe 39 auf, welche einstückig mit dem Dich-
tungselement 35 verbunden ist und mit einer Dichtflä-
che 40 unmittelbar an dem oberen Rand des Koch-
topfes 30 anliegt beziehungsweise beim Erzeugen ei-
nes Vakuums innerhalb des Kochtopfes 30 zur Anla-
ge gelangt. Aus diesem Grunde ist die Dichtungslip-
pe 39 wesentlich elastischer ausgebildet als die an-
geformte Dichtlippe 37.

[0035] Somit besteht die Möglichkeit mit dem Dich-
tungselement 35 eine Abdichtung bei einem Über-
druck im Innenraum des Kochtopfes 30 vorzuneh-
men, aber ebenso bei der Erzeugung eines Vakuums
mithilfe einer Druckminderungseinrichtung durch die
Anlage der Dichtlippe 39 am oberen Rand des Koch-
topfes 30, um auf diese Weise das Eindringen von
Luft in den Innenraum des Kochtopfes 30 zu verhin-
dern.

[0036] Fig. 3 zeigt in einer geschnittenen Teilansicht
eine weitere Lösung mit einem Kunststoffdeckel 41,
welcher auf einen identischen Kochtopf 30 aufgesetzt
werden kann und hierbei mit seinem Randbereich 42
auf den oberen Rand 43 des Kochtopfes 30 zu lie-
gen kommt. Über eine identische Haltevorrichtung 32
besteht die Möglichkeit den Kunststoffdeckel 41 mit
dem Kochtopf 30 zu verbinden, sodass im Falle des
Entstehens eines Überdrucks innerhalb des Kochtop-
fes 30 der Kunststoffdeckel 41 nicht abheben kann.
Es handelt sich in diesem Fall um einen Kunststoff-
deckel 41, welcher durch Rippen 44 verstärkt ist, die
zum Teil radial und zum Teil in Umfangsrichtung ver-
laufen können. Der Kunststoffdeckel 41 ist im Wei-
teren mit einem Dichtungselement 45 ausgestattet,
welches in einer Ausnehmung 46 des Kunststoffde-
ckels 41 aufgenommen ist. Das Dichtungselement
45 besteht aus einem Dichtungskörper 47, welcher
an der Innenseite des Deckels 41 einerseits anliegt
und mit einem Vorsprung 48 in die Ausnehmung 46
eingreift. Auch in diesem Fall ist das Dichtungsele-
ment 45 über den gesamten Rand des Deckels ge-
führt. Eine angeformte Dichtungszunge 49 liegt hier-
bei an der Innenseite 38 des Kochtopfes 30 an und
dichtet im Falle des Überdrucks den Deckel gegen-
über dem Kochtopf 30 insoweit ab, dass ein vorhan-
dener Überdruck im Innenraum nur über das Sicher-
heit- oder Überdruckventil entweichen kann. Um die-
ses Dichtungselement 45 auch für einen Unterdruck
zu verwenden ist eine Dichtlippe 50 vorgesehen, wel-
che einstückig an dem Dichtungselement 45 ange-
formt ist und im Falle eines Unterdrucks am oberen
Rand 43 des Kochtopfs 30 zu liegen kommt. Auf die-
se Weise wird somit ein Eindringen von Luft in den
Innenraum des Kochtopfs 30 verhindert.

[0037] Alternativ besteht die Möglichkeit sowohl bei
der ersten als auch bei der zweiten Variante des Dich-
tungselementes 35 und 45 eine zusätzliche Dichtlip-
pe im Bereich des Dichtungskörpers 36, 47 vorzuse-
hen oder aber diesen durch eine Schlitzung so elas-

tisch zu gestalten, dass zusätzlich eine Abdichtung
gegenüber dem Deckel 31 beziehungsweise 41 er-
folgen kann.

Bezugszeichenliste

1 Druckminderungseinrichtung

2 Verschlusskappe

3 Rückschlagventil

4 Wrasenknopf

5 Verschlusszylinder

6 Sicherheitsventil

7 Anformung

8 Deckel

9 Dichtungselement

10 Dichtlippe

11 Grundkörper

12 Ausnehmung

13 Endabschnitt

14 Stufenbohrung

15 Stufenbohrungsbereich

16 Gewindebohrung

17 Dichtung

18 Bohrung

19 Innenraum

20 Dichtung

21 Wandung

22 Bohrung

24 Freiraum

30 Kochtopf

31 Deckel

32 Haltevorrichtung

33 Rand

34 Kehlnut

35 Dichtungselement

36 Dichtungskörper

37 Dichtlippe

38 Innenseite

39 Dichtlippe

40 Dichtfläche

41 Kunststoffdeckel

42 Randbereich
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43 Rand

44 Rippen

45 Dichtungselement

46 Ausnehmung

47 Dichtungskörper

48 Vorsprung

49 Dichtungszunge

50 Dichtlippe

Patentansprüche

1.  Druckminderungseinrichtung (1) für einen Koch-
topf (30), insbesondere Hybrid-Schnellkochtopf, um-
fassend zumindest einen Deckel (8, 31) mit ei-
nem Sicherheitsventil (6) oder Überdruckventil, wo-
bei ein Anschlusselement auf das Sicherheits- (6)
oder Überdruckventil abdichtend aufsetzbar und zum
Anschluss eines Vakuum erzeugenden Gerätes vor-
gesehen ist und der Deckel (8, 31) zumindest ein
Dichtungselement (35, 45) aufweist, welches zur Ab-
dichtung von Überdruck und/oder Unterdruck vor-
gesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass das
Anschlusselement aus einer glockenförmigen Ver-
schlusskappe (2) besteht und unmittelbar auf das Si-
cherheits- (6) oder Überdruckventil aufsetzbar ist.

2.  Druckminderungseinrichtung (1) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass das Anschluss-
element ein Rückschlagventil (3), einen Wrasenknopf
(4) und einen Verschlusszylinder (5) aufweist.

3.  Druckminderungseinrichtung (1) nach Anspruch
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
schlusskappe (2) eine umlaufende elastische Dich-
tung (17, 20) aufweist, welche auf dem Deckel (8, 31)
des Kochtopfes von außen zu liegen kommt.

4.  Druckminderungseinrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtung (17, 20) mit ihrem Grundkörper
(11) in einer Ausnehmung (12) der Verschlusskappe
(2) verankert ist und eine vom Grundkörper (11) her-
vorstehende Dichtlippe (10) aufweist.

5.  Druckminderungseinrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
das Anschlusselement einen zylindrischen Endab-
schnitt (13) aufweist, welcher in einer Stufenbohrung
(14) das Rückschlagventil (3) aufnimmt, wobei eine
Bohrung (18, 22) endseitig mit einem Gewinde ver-
sehen ist, in welches der Verschlusszylinder (5) ein-
schraubbar ist.

6.  Druckminderungseinrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen Endabschnitt (13) und Verschlusszylinder
(5) ein Dichtelement angeordnet ist, und/oder dass

zwischen Endabschnitt (13) und Wrasenknopf (4) ein
Freiraum (24) ausgebildet ist, in welchem ein Feder-
element einliegt, welches sich gegenüber den Wra-
senknopf (4) abstützt, sodass der Verschlusszylinder
(5) und die Verschlusskappe (2) im Wrasenknopf (4)
federnd auf- und abbewegbar sind.

7.  Druckminderungseinrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
der Verschlusszylinder (5) die Bohrung (18, 22) auf-
weist, welche von der Bohrung (18, 22) des Endab-
schnittes (13) ausgehend bis zum freiliegenden En-
de des Verschlusszylinders (5) reicht und als An-
schluss für eine Vakuumpumpe vorgesehen ist, und/
oder dass der Wrasenknopf (4) kegelstumpfförmig
ausgebildet ist und im unteren zum Deckel (8, 31)
ausgerichteten Abschnitt glockenförmig ausgebildet
ist.

8.  Druckminderungseinrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
der Deckel (8, 31) aus Metall gefertigt ist, beispiels-
weise aus Edelstahl, oder dass der Deckel (8, 31) aus
Kunststoff besteht, und/oder dass ein aus Kunststoff
bestehender Deckel (41) über ringförmige und/oder
radiale Rippen (44) verstärkt ist.

9.  Druckminderungseinrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
das Dichtungselement (35, 45) einteilig oder zumin-
dest zweiteilig ausgebildet ist, und/oder dass das
Dichtungselement (35, 45) zumindest eine Dichtlippe
(37, 39, 50) aufweist, welche unter Vakuum an einer
Topfinnenwand des Kochtopfes (30) anliegt.

10.    Druckminderungseinrichtung (1) nach einem
der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
dass das Dichtungselement (35, 45) des Deckels (8,
31, 41) in einer randseitigen Kehlnut (34) aufgenom-
men ist und mit einer Dichtlippe (37) an der Topfin-
nenwand anliegt, oder dass das Dichtungselement
(35, 45) des Deckels (8, 31, 41) in einer Ausnehmung
(46) eines Kunststoffdeckels einliegt und mit einer
Dichtlippe (50) an der Topfinnenwand anliegt, und/
oder dass der Teil der Dichtung (17, 20), welcher in
der Kehlnut (34) oder Ausnehmung (46) einliegt, ei-
ne Dichtlippe (37, 50) gegenüber dem Deckel (8, 31,
41) aufweist oder durch eine geschlitzte Ausführung
eine zusätzliche Dichtfläche gegenüber dem Deckel
(8, 31, 41) aufweist.

11.    Druckminderungseinrichtung (1) nach einem
der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass das Dichtungselement (35, 45) ein einstückig
angeformtes Dichtungsband aufweist, welches an
der Topfinnenwand anliegt und den Kochtopf (30) ge-
genüber Druck abdichtet.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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